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Projekt Zustiftung 
 
Vereinfachter Antrag auf Bezuschussung eingeworbener Drittmittel 
Gilt bei einer Fördersumme bis 3.000 Euro, die eingeworbenen Drittmittel betragen höchstens 9.000 Euro. 
Anlage 1 bitte beachten! 
 
1). Antragsteller: 

 

Name der Stiftung          

 

Name Kontaktperson          

 

Straße          

 

PLZ, Ort          

 

Telefon          

 

E-Mail          

 

Internet / Homepage          

 

 
2.) Gründungskapital 
Bei Gründung der Stiftung im Jahr    betrug das Stiftungskapital     Euro. 
 
3). Kurze Projektbeschreibung  
Mit welchen Maßnahmen und Aktionen (z.B. Anschreiben, persönliche Ansprache oder Events) Ihrer Initiative / 
Stiftung wurden die Drittmittel (Zustiftungen oder Mittel zur Gründung einer Stiftung) eingeworben? * 
 
 
 
 
 
 
4.) Darlegung vom Kapitalfluss 
Woher stammt das Kapital, das im Rahmen des „Projekts Zustiftung“ bonifiziert werden soll?*  
Bitte Nachweise in Form von Kopien beifügen. 
 
 
 
 
             
Ort, Datum      Unterschrift 
 
*Bei Bedarf bitte weitere Blätter anfügen. 
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Anlage 1 zur Erklärung des Antragstellers 
 
Erklärung des Antragstellers 
 
Hiermit erklären und bescheinigen wir, dass für die  
 
 die rechtsfähige Stiftung 
 die unselbstständige Stiftung 
 die in Gründung befindliche rechtsfähige Stiftung 
 die in Gründung befindliche unselbstständige Stiftung 

 
 
Name der Stiftung:          

 
 
in der Zeit vom  
 
 01.01.2008 – 31.12.2010 

an Drittmitteln insgesamt      Euro  

(in Worten:        Euro) 

 
 01.01.2011 – 31.12.2011 

an Drittmitteln insgesamt      Euro  

(in Worten:        Euro) 

 
 01.01.2012 bis      

 
an Drittmitteln insgesamt      Euro  

(in Worten:        Euro) 

 
eingeworben worden sind, die dem Kapitalstock der Stiftung zugeführt wurden. 
 
 
In dem / den o. g. Betrag / Beträgen sind keine Spenden enthalten; diese wurden vielmehr einer zeitnahen 
Mittelverwendung entsprechend des Stiftungszweckes zugeführt. 
 
 
Uns ist bekannt, dass bei falschen Angaben die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg berechtigt ist, bereits gewährte 
bzw. ausgezahlte Projektmittel des Vorhabens „Zustiftung“ zurückzufordern. 
 
 
 
 
             
Ort, Datum      Unterschrift 
 
Bei rechtsfähigen Stiftungen vom Stiftungsvorstandsvorsitzenden, 
bei unselbstständigen Stiftungen von der Treuhänderin und dem Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes, 
bei in Gründung befindlichen Stiftungen von der geldverwaltenden Stelle zu unterschreiben. 

 

 


